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BaseB-Stadt:

Das schärfste Energiegesetz
der Schweiz

Der atomenergiefeindliche Kanton
Basel-Stadt hat Ende der Sommerferien
endlich sein Energiegesetz vorgelegt. Es
darf als eigentliche Sensation gewertet
werden, auch wenn der Inhalt des Geset-
zes vornehmlich Selbstverständlichkei-
ten enthält.
Bereits der mehrfach überarbeitete Ent-
wurf, der im vergangenen Dezember in
die Vernehmlassung ging, zeigte, dass
die Basler Regierung in ihren Vorstellun-
gen davon ausging, dass Basel-Stadt ein
Gesetz braucht, das der ablehnenden
Haltung der Bevölkerung gegenüber
Atomkraftwerken Rechnung trägt.
Doch war schon damals klar, dass gegen
dieses Gesetz von Seiten der Wirtschaft
Opposition zu erwarten- war. Die kam
denn auch bereits in der Vernehmlas-
sung. Die Arbeitsgemeinschaft zur För-
derung der Basler Wirtschaft (AFW)
liess sich erst gar nicht vernehmen, son-
dern schickte der Regierung anstelle
eines Vernehmlassungstextes gleich
einen eigenen Entwurf. Mit diesem wie-
derum konnte die zuständige Behörde,
nämlich die dem Baudepartement unter-
stehenden Industriellen Werke gar nichts
anfangen. Die Befürchtung, dass die
Regierung ihr Konzept aufgeben und
dem Druck der Wirtschaft nachgeben
würde, erwies sich als falsch. Erfreulich-
erweise.
Was noch in diesem Jahr vor den Gros-
sen Rat kommen soll, ist ein eigentliches
Energiespargesetz und entspricht dem
Auftrag der Basler Bevölkerung an seine
Behörden, eine Energiepolitik zu betrei-
ben, die den ungeliebten Atomstrom
überflüssig macht. So wird in diesem
Gesetz die Energieplanung und Versor-
gung ausdrücklich ausgeschlossen. Die
kantonale Energieversorgung ist bereits
gesetzlich geregelt in den Bestimmungen
für die Industriellen Werke.
Das neue Gesetz kann auf der seit jeher
in Basel-Stadt praktizierten aktiven
Energiepolitik aufbauen. Zum Beispiel
hat sich Basel schon sehr früh am Ausbau
der Schweizerischen Wasserkraft finan-
ziell engagiert und sich nicht nur frühzei-
tig schon die entsprechenden Bezugs-
rechte gesichert, sondern auch einen
wichtigen Beitrag an die Entwicklung der
nationalen Energiewirtschaft geleistet.
Zu den Pioniertaten gehört auch die

städtische Gasversorgung, die bereits im
letzten Jahrhundert in Angriff genom-
men wurde, sowie der Ausbau des Fern-
wärmenetzes (man kann durchaus auf
Wärme aus Kaiseraugst verzichten!) und
die nahezu vollständige Nutzung der
Wärme aus der Kehrichtverbrennung.
Überdies hat Basel, im Gegensatz zu
manchen AKW-freundlichen Kantorten
eine Reihe Pilotanlagen nicht konventio-
neiler Energieträger und Energietechno-
logien in Betrieb.
Der nun vorliegende Gesetzesentwurf
postuliert ganz offenherzig den verstärk-
ten Einfluss des Staates in der Energie-
politik, d.h. der Kanton Basel will selber
handeln, wie dies ja auch immer wieder
von den Kantonen gefordert wurde.
Aber auch die Privatwirtschaft kommt
zum Zug. Ihr wird eine ganze Reihe von
Anreizen geboten, so dass ihr die ord-
nungspolitischen Bedenken eigentlich
vergehen müssten. Das Gesetz postuliert
das Energiesparen und damit auch
Beschäftigungseffekte als eigentliche
Grundhaltung.
Das Gesetz verlangt schon in seiner Ein-
leitung, das Energiesparen und die sinn-
volle Verwendung der Energie zu för-
dem, die Abhängigkeit von allen impor-
tierten Energieträgern zu mindern und
die Substitution von nicht erneuerbarer
Energie voranzutreiben.
In elf Paragraphen sind die Sparmass-
nahmen geregelt. Darunter werden die
Energieverluste besonders berücksich-
tigt und verschiedene Verbote im
Bereich von Heizung, Lüftung, Klima-
und Kühlanlagen ausgesprochen.
Anstelle eines generellen Verbotes der
Elektroheizungen heisst es im Gesetz:
«Elektrische Raumheizungsanlagen dür-
fen nicht ans öffentliche Netz angeschlos-
sen werden.» Damit umgeht das Gesetz
die Barriere der Handels- und Gewerbe-
freiheit, welche vom Bundesgericht
gegen ein Elektroheizungsverbot im
Kanton Waadt geschützt wurde, aller-
dings bis jetzt noch nicht begründet ist.
Bei der individuellen Heizkostenabrech-
nung «kann» der Regierungsrat für
Mehrfamilienhäuser Vorschriften über
eine vom Verbrauch abhängige Kosten-
Verteilung erlassen. Dass er das nur
«kann» und nicht «muss», wird von den
Departementsjuristen damit begründet,

dass das Mietrecht eidgenössisch gere-
gelt ist und ein «muss» juristisch nicht
drin liegt.
Was am vorliegenden Gesetzesentwurf
positiv auffällt, ist die Tatsache, dass im
Kapitel Förderungsmassnahmen nicht
etwa die Investitionen subventioniert
werden, sondern die eigentliche Ener-
gieeinsparung. Was ohnehin Wirtschaft-
lieh ist, wird nicht subventioniert, son-
dern: «Gefördert werden sollten vor
allem Massnahmen, die eine relativ hohe
Energieeinsparung bewirken, die aber
deshalb unterbleiben, weil die Wirt-
schaftlichkeit nicht gewährleistet
scheint. Nicht gefördert werden sollten
Investitionen und Massnahmen, die
offensichtlich wirtschafltich sind», heisst
es im Kommentar zum entsprechenden
Paragraphen. Nicht berücksichtigt wer-
den auch Investitionen für Unterhalt und
Erneuerung, die ohnehin anfallen.
Das vorgelegte Energiegesetz für Basel-
Stadt ist wohl eines der fortschrittlichsten
und schärfsten in der Schweiz. Es postu-
liert nicht nur, es ermöglicht auch die
Durchsetzung und trägt dem Standort
Basel Rechnung.

öus neue Heizwert Bu/mÄo/ der /nrfusirie//en
Werfce Bosei wurrfe eingeriefeei zur öec&ung von
S/nYzentofen m rfer Fernwärmeversorgung im
Winfer.
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